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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 11.08.2005

Index

90/01 Straßenverkehrsordnung

Norm

StVO 1960 §84 Abs4;

StVO 1960 §94b Abs1 litb;

Rechtssatz

Wurde die Werbung auf einer neuen Vorrichtung und nicht auf den ursprünglich vorhandenen Trägern angebracht, so

handelt es sich nicht um ein "Wiederanbringen einer bereits angebrachten und rechtskräftig bewilligten Reklametafel"

(Hinweis E 9. Oktober 1951, VwSlg 2264 A/1951, ergangen zu den Vorgängerbestimmungen der StPolO 1947).
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